
äußerte, WAarTt Clemens 11L ges 1191): Bekehrte
Juden un! Sarazenen können ihren ungläubigenBeiträge Ehepartner behalten, dürten dazu aber nıicht DC-
ZWUNSCH werden; solange diese selbst bereit sind,

Peter Huilzing mit ihm 1N Frieden eben, dürfen die Bekehrten
nicht och einmal heiraten. NNOzeNz I1LL gesKırchenrecht und 1216) entschied, daß der ekenrte aufs MEUC hei-
raten könne, WE der nichtgläubige hepartnerHerruttete Ehe entweder nicht mit ihm 7zusammenleben ll oder
VO  ( der Schmähung (sottes nicht oder den
anderen ZUT Todsünde verführen ll Das «nicht

Die scheinbar fest verankerten Grundsätze des 7zusammenleben will» wurde spater auf «nicht
Kirchenrechts für die Auflösung un! Nichtig- zusammenleben ann>» (auch ohne Schuld) aus-

erklärung von Ehen und die damit gegebene Mög- geweitet. Der Ansicht vieler Theologen, daß
lichkeit ZUC Wiederheirat sind VOL C se1it dem Lösung der Ehe unı 1ICUC Ehe ebenso dann rlaubt
etzten Konzil diskutiert worden. Im a  fe 1969 ist, WE sich der Ungläubige nicht ekehren WL
erschien eine fast vollständige kritische Übersicht folgte auch die römische Kurte. In Cn Fällen

mußte deshalb, ber die Absichten des un  —ber die entsprechenden JjJüngsten Meinungen.!
eitdem sind die Ansichten darüber bedeutend tauften Partners Sicherheit aben, dieser FC-
fester geworden, nicht 11UL durch Beiträge VO  $ rag werden. Von dieser Vorschrift wurde unter

Kanonisten, sondern auch VO  S Dogmatikern, bestimmten Bedingungen dispensiert. Dadurch

Kxegeten, Kirchenhistorikern, Soziologen, Pa- wurden Ehescheidung un: Wiederverheiratung
ohne Einmischung des ungetauften Partners MÖS-storaltheologen usS w . In vielen Ländern 1st auch

die kirchliche Praxis in ewegun geraten, WECNN lich All diese Ausweitungen gründete inNnan auf die
auch nicht in aller Ofrentlichkeit. Entscheidung des Paulus.

Es 1St gut, sich daran erinnern, w1e sich dieses
e 1in oft mühsamen Diskussionen entwickelte., Dize «unvollendete e» Im frühen Mittelalter WTr

die Meinung verbreitet, daß ine Ehe gelöst WEOI-

de, WEn einer der beiden Ehepartner melstensDas «paulinische Privileg». Paulus wurde die Fra-
C vorgelegt, Was tun sel, WEn einer hris die TAau in ein Kloster eintritt. Alexander I1IL
wurde un: der ungläubige Ehepartner deshalb ges 181) WAL der erste Papst, der einen olchen

Fall entschied. Kin eimann hatte einem Mäd-ortging. Paulus antwortete darauf: «Wenn der
Ungläubige fortgehen will, mOöge fortgehen. chen unter Kid versptochen, S1e heiraten, wollte

annn aber 1n ein Kloster eintreten. Alexander eltIn SOILC. einer Lage ist der Bruder un! ist die
Schwester nicht gebunden. Denn ZU Frieden hat für richtiger, Zzuefrst den KEid erfüllen; danach
euch Gott berufen» (1 Kor SE Jahrhunderte- konnte 1Ns Kloster gehen, WE kein Coitus

stattgefunden hatte; denn das des Herrn,lang Ort mMan darüber aum Anscheinend
erlaubte die Praxıis in den ersten Jahrhunderten nıcht irenNNeEN, Was Gott vereinigt hat, betreflie

gut w1e nıe eine 11CUC Ehe Augustinus me1nte, ein NUur die Ehe, die durch den Kaoitus «voliendet» sel,
we1il 11UL1 dann el «e1n Fleisch» geworden S1nd.Gläubiger könne einen ungläubigen Ehepartner

immer verlassen; aber wiederheiraten konnte Im Jahre 1298 entschied Bonitaz N daß 1Ur

nicht heodorus VO  (} Canterbury gEeSs 690) die feierliche Profeß die unvollendete NIC. voll-
me1nte, die Ehe So. gelöst werden, wEeENN sich der zogene) Ehe löst. Im fEe 1563 wurde das VO

ungläubige Ehepartner nicht bekehrt Kın Konzil Konzil VO:  S) Irient bestätigt.
Alexander hatte uch einige Male die ÖsungVO  a Toledo.(63 3) bestimmte, daß die 1SCHOIE den

uden, die mit Christinnen verheiratet einer nichtvollzogenen Ehe ohne Eintritt 1n ein
erklären sollten, Strafe der Ehescheidung Kloster gestattel,. Mehr als 7we1 Jahrhunderte

wollten seine Nachfolger ihm darın nicht folgen.Christen werden; enn äubige könnten nicht
mit Ungläubigen verheiratet se1n. anche Theolo- Krst Martın ges 143 T Sing wieder 27Zzu über.
SCH des Jahrhunderts me1inten, der Gläubige Kın Mannn wollte sich VO  a seiner TAau eNNECN;

weil S16 ach der Hochzeit ein Kind VO  3 einemkönne die Ehe mit einem Ungläubigen immer
lösen; andere sagten dagegen NUurL, wenn dieser anderen bekommen hatte; hatte keinen Umgang
fortgegangen 1sSt. Der erste Papst, der sich dazu mIit ihr gehabt. Der aps rIiet dem Bischof, VOIL
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beiden den KEintritt 1in ein Kloster verlangen ; Die römische Pyasxcs. Die dre1i päpstlichen Entschei-
wollten S1e das nicht, konnte der Bischof die Ehe dungen wurden nicht {Aziell veröffentlicht. S1e
lösen, WENN sich die Trau nicht dagegen wehrte. galten Mr für bestimmte Personen 1n bestimmten
In einem annlıchen Fall erhielt der Dechant einer Gebieten. In ihrer Anwendung blieb Rom sechr
Kirche 1ese1lbe Befugnis; un! einmal uch ein zurückhaltend Im a.  e 1631 bat ein Missionar
päpstlicher Notar. in Lateinamerika Vollmacht, «indischen» Be-

Trotzdem blieb die eCnhrzal der Theologen kehrten erlauben, 1ne ihrer Frauen heiraten,
be1i der Ansicht, daß der aps darüber keine 4C aber ach Wahl Die Propagandakongregation
habe Die me1listen Kanonisten me1inten jedoch das lehnte ab Im a.  ÜC 63 erhielten die Missionare
egentelil. Se1it dem 1 Jahrhundert mußte der diese Vollmacht für den Fall; daß sich die
Prozeß (zum Beweis für das ehlen.des Kaoltus gesetzliche Frau weigerte, Christin werden.
un!| für das Vorhandensein eines zwingenden Im Jahre 1680 ereignete sich der «florentinische
Grundes für die Lösung) VOTL der Konzilskongre- Fall»: eine ın wurde katholisch; ihr Mann
gation geführt werden;: genugten die Beweise, rTreNNTEe sich VO  S ihr un! heiratete aufs NC  , dann
wurde den Päpsten mitgeteilt, die Lösung könne wurden CT un! sel1ne 7welite Frau ebenfalls katho-
gewährt werden, WAas S1e dann ohne weiteres liısch; die TAauU verlangte, daß der Mann
tun pflegten. Im Jahre 741 konnte ened1 XIV. ihr zurückkehre; die Konzilskongregation legte
feststellen, daß diese päpstliche Gewalt nicht mehr dem aps nahe, ihrer Forderung zuzustimmen.
bezweitelt werden könne. Im Fernen (Osten bekehrten sich mehr Frauen als

Männer. Deshalb gab Rom Dispensen für die
Hen VON Indianern und S laven. Im 16 Jahrhundert Heirat mI1t heidnischen Aannern. Oft
stellten die Missionare 1in «Indien» (in den sich die Männer VO  =) ihren Frauen un! heirateten
spanischen und portuglesischen olonien die ufs HEUEGC. Von 1708 bis 1574 blieb Rom abel,
Päpste VOT WE Probleme 1ele ekenrte daß die katholische rau dann nicht wiederheiraten
mit mehreren Frauen verheiratet, gleichzeitig konnte, denn: «DIie Ehe, auch 1m Unglauben C
oder nacheinander. Im IKe entschied aps schlossen, ist ihrer Art ach unlösbar;: das Ehe-
Paul I9 daß S1e eine VO  5 ihnen ach Wahl heira- band annn 1LLUr aufgelöst werden kraft des Vor-
ten durften, WeENN S1e sich nicht ihre erste Tau rechts des Glaubens, das VO:  5 Christus dem Herrn
erinnern konnten; mußten sS1e mit der GHSLCN verliehen und VO Apostel Paulus verkündigt
Tau verheiratet bleiben 1US wurde mitgeteilt, worden 1st.»
daß vielen Getauften rlaubt wotrden WAälL, mMIt der Rom. Theologen und Kanonisten hielten daran
TAau verheiratet bleiben, die mit ihnen getauft fest Für das gÖöttliche (seset7z der Unauflöslichkeit
wurde, auch WEn S1e nicht ihre Frau WArT, annn 11UT Z  C  C Ausnahmen geben, un
Im a  re / erklärte CT, daß solche Ehen gültig deren <1Dt 1L1UTr eine: das paulinische rivileg.
seien un! auch 1n Zukunft gültig bleiben ollten Darüber hinaus <1ibt keine Lösung einer voll-

Bald begann der Sklavenhandel Tausende VO  } ZO9CUNCH Ehe; uch e1in aps kann s1e nicht lösen.
hen auseinanderzureißen. DIe Ehepartner verlo- ogar die päpstlichen KEntscheidungen des 16
Ar jeden Kontakt miteinander un! wußten Oft Jahrhunderts wurden auf die Anwendung dieses
nicht einmal, wohin der andere enttührt worden Privilegs zurückgeführt, WeEeENNn uch mMit Jurist1-
WAT, Im a  fe 555 ermächtigte Gregor 1I1IL die schen Kunstgriffen.
ischöfe, Pfarrer un! Jesuiten in den «indischen»
Gebieten, für 1ne HEUES Ehe Dispens geben, Die «stellvertretende (7ewalt» ( Dotestas VICATIA). Im
WENnN der erste hepartner nicht erreichbar WTr Jahre 1691 kehrte der spatere chöpfer des tch-
oder innerhalb einer gesetzten Frist nicht ML- Llichen Gesetzbuches, Pietro (sasparrı, einer
OoOrtet hatte. DIie WE Ehe WATL un! blieb gültig, Lehre zurück, die VO  a mehreren früheren Kano-
nauch in sich spater herausstellen sollte, daß der nıisten vorgelegt worden WAar: Die Entscheidungen
erste Ehepartner nicht hatte können des 16 Jahrhunderts keine Anwendungen
der damals o en schon getauft WAar,. des paulinischen Privilegs; die Päpste en als
Obwohl Ehen VOIL ngetauften echte Ehen Sind, Sta  er Christ1 Aaus eigener ewW: Ehen gelöst.

S1e doch nıcht rechtskräftig (Yala), daß Aus der Tatsache, daß S1e a  en erga
S1e 1im nicht werden konnten. sich, daß S1e dazu auch die 4C hatten. [Diese

uch diese Päpste scheinen ihrer elt vier 2aC gehört ZUTL inde- und Lösegewalt, die
Jahrhunderte Oraus SCWESCH se1n. Christus dem DPetrus übertragen hatte
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Be1 Einführung des VO  (} Gaspaftr1 erarbeiteten lichen Einswerdung der getauften Partner, absolut
unlösbar:. 1lle anderen Ehen sind bestimm-Gesetzbuches (imre wurden die Entsche1-

dungen Pauls ILL., 1US un! Gregors ILL in ten Bedingungen kanonisch lösbar. Die historische
allen Gebieten für anwendbar erklärt, ähnliche Zhat ohl genügend deutlich gemacht, unfter

Umstände vorlagen (Canon LK260) In der Praxis welchen Mühen mMan diesem Grundsatz gekom-
wurden sS1e überall auf Personen angewandt, die NCl ist:
sich 1n ähnlichen Umständen befanden ber Ga-
sparr1s Te sollte och weitere Folgen en Die Greschichte der NichtigerRlärung VON hen würde

hier weit führen Das Buch VO  w Noonan <1bt
davon ein höchst instruktives Bild Hier se1 11U!rDize Lösung der FEhe KZUDUNSTEN des G Llaubens» Im

a  e 1924;, untfe: dem Pontifikat 1US  7 XIL., ere1g- erwähnt, daß seit der Einführung des rchlichen
ne'’ sich dre1i bis dahin unbekannte Fälle VO  } Gesetzbuches nicht 1U die Zahl der Prozesse ZUTT

Ehelösung. KEs oing Ehen vVvon Nichtkatholi- Nichtigerklärung beträchtlich gestiegen ist, SO1M-

ken, VO:  > denen der eine getauft WAartr und der andere dern auch die Gründe für die ichtigkeit iel
nicht Diese Ehen geschieden wotrden, Spa- großzügiger interpretiert werden. Zumal se1t dem
ter wollte aber einer der geschiedenen Ehepartner Konzil ist ine Rechtsprechung entwickelt WOTF-

katholisch werden un einen Katholiken heiraten. den, in welcher der einer bleibenden pCI-
er aps löste die Ehepartner AaUuSs ihrer ersten sönlichen Ehebeziehung un die innere öglich-
Ehe Zehn re spater übersandte das Heilige keit, S1e auch instandzuhalten, be1 der Beurteilung
OtA7z1um die Bischöfe eine geheime Instruktion der Gültigkeit einer Ehe oder ihrer  e Ungültigkeit
mit «Normen für die Lösung einer Ehe zugunNsten ine viel ogrößere Rolle spielen; W4S praktisch be-
des Glaubens durch die höchste Autorität des deutet, daß vielen Opfern gestrandeter Ehen jetzt

ine Aussicht auf eine Z7weite kirchliche Ehe gebo-Papstes».
Eın katholischer Mannn WLr mit einer ungetauf- ten wWird, die S1e früher niemals gehabt hätten.

ten Frau verheiratet, mit Dispens der rche;
nachdem VvVon ihr geschieden WAafr, wurde auch S1e FLeutige Geschichte Hıier werden 1UL einige funda-
katholisch un wollte aufs MEUEG mi1t einem Katho- mentale Diskussionspunkte der jJüngsten Literatur
en heiraten. Das kirchliche Gesetzbuch be- erwähnt. S1e beziehen sich Zuerst auf die bibli-
st1immte jedoch, daß das paulinische rivileg auf schen Argumente, in denen cdas kanonische System
Ehen 7wischen Katholiken un ngetauften, die gründet. Von der KExegese werden diese Argumen-

als nicht ZUT AaC. gehötig bezeichnet. Die Un-mit Dispens geschlossen wurden, nicht anwendbar
ist (Canon 1120 82) Trotzdem wurde die Ehe 1m auflöslichkeit der Ehe, w1e s1e. in der kanonist1i-
a.  te 10947 VO  ( 1US XIL gelöst. schen Iradition verstanden wurde, nämlich als

Anfangs wurde die Lösung «Zugunsten des ]au- abstrakte Eigenschaft der abstrakten Ehe, kommt
bens» 11U1T zugunsten des aubens eines geschle- in der chrift nicht VOTL. Als Christus (im egen-
denen nichtkatholischen Mannes (oder einer rtau Satz der juristischen Diskussion ber die

gestattet, 1111 (oder s1e) selbst katholisch WCI- Gründe, ein Mannn seine tTau entlassen
den un! einen katholischen Partner heiraten woll- ann auf die Schöpfungserzählung verwies, wIl1ie

Gott Mannn und Tau geschaffen hat, damıiıt S1eUnter 1US XIL., Johannes un Paul VI
gab aber auch regelmäßig Dispensen zugunsten einander anhängen, lenkte die Diskussion FC-
des 4uDens VO  i Katholiken, die einen geschie- rade außerhalb des Bereichs der juristischen Ge-
denen nichtkatholischen Partner heiraten wollten, un juristischen Ausnahmen. Kr sprach nicht
ohne daß dieser katholisch wurde. Bedingung WAal, ber ein VO  5 außen her aufgelegtes Gesetz, SO11-

daß in der EISTIEN, nichtkatholischen Ehe, wen1g- dern ber eine VO  ( der menschlichen Natur selbst
STtens einer der Ehepartner nıicht getauft WAar. Im geforderte innere Entfaltung menschlichen Le-

He 1970 wurde diese Praxis plötzlich unterbro- bens. DDas /aıtat Aaus der Schöpfungserzählung, daß
chen. Die Kongregation für die Glaubenslehre Mann un! Frau «e1n Fleisch» werden, me1int weit
hält s1e anscheinend theologisch och nicht für mehr als «den ersten Kaoilitus». Was geschehen soll,
vertretbar. WE menschliche Begrenzung un! eventuell

Sündigkeit die heliche T reue frustrieren, ist Aaus

Der heutige Grundsatz : Nur die «sakramentale» den biblischen Aussagen ber die Ehe allein nicht
Ehe, die Ehe 7wischen getauften Partnern, abzuleiten. Die einung des Paulus, daß die
1st ach dem Vollzug, ach der geschlecht- Schwester oder der Bruder, x_;venn ihr ungläubiger
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Partner fbrtgeht‚ nicht gebunden selen, weil Gott wWwWar das sehr ohl möglich. Gewiß 1st 1n i1SfTeEenN
ZU Frieden berufen hat, braucht nicht die heutigen Verhältnissen VO  m] einer solchen Funk-

Ausübung einer ”2C ZUr Lösung VO:  w Ehen tion keine Rede mehr. Wahr ist, daß uch Päpste,
me1inen. Ks ist e1in rteil ber eine Situation, in un! War aufgrund dieser theologischen Symbo-der Gebundenbleiben mIit einem Leben 1n Gottes lik, Tklärt aben, S1e hätten die 4C nicht,
Frieden nicht vereinbar se1in scheint. uch hier vollzogene Ehen VO  w Christen lösen. ber 1sSt
o1bt die keine juristische Aufzählung VO:  w ausgeschlossen, daß unter bestimmten gesell-
Bedingungen, aufgrund deren die Lösung einer schaftlichen Verhältnissen theologische Symbole
Ehe erfolgen ann. sinnvoll sind, die in anderen gesellschaftlichen

Von den ogmatikern wird darauf hingewie- Verhältnissen ihren Sinn verlieren? Zudem sahen
SCIl, die Theologie der Ehe statk auf den WIfr, daß auch die päpstlichen Aufflassungen VO  .

ım Kirchenrecht aufrechterhaltenen Normen ba- der Unauflöslichkeit der Ehen ine lange Ent-
s1ere. Weil die IC bestimmte Normen kon- wicklung durchgemacht en

beibehält, wurden diese Normen schließlic Hinsichtlich der besonderen päpstlichen (Ge-
als die einzig möglichen theologischen Normen be- walt, hen scheiden, gehen auch die üngsten
trachtet. Mehrere TODleme werden YENANNLT, die e1- Ansichten stark auseinander. Ks gibt die Meinung,
Nner efrneuerten theologischen Besinnung bedürfen daß sich diese Gewalt 1m Prinzip auch auf die

Das kanonische ec Ytklärt jede kanonisch- sakramentale vollzogene Ehe erstrecke. Die
rechtlich gültige Ehe, die 7wischen Z7we1 Getauften Päpste könnten diese auch lösen, WENN S1e das 1m
geschlossen wurde, ZU. Sakrament. Das gelte auch allgemeinen Interesse für dienlich halten Dagegen
für Verheiratete, deren Taufe auf ihr en nicht me1inen andere, die Konstruktion dieser besonde-
den geringsten realen Einfluß hat; die vielleicht HCM Gewalt Ande 1n der "Iradition keine Stütze und
nicht einmal wissen, daß S1e getauft sind; un das sSe1 erst in den etzten Jahrhunderten entstanden.
gelte ebenso für Menschen, die ihrer Ehe keinerlei Diese Gewalt SEe1 lediglich ein Aspekt der allgemei-
religiöse Bedeutung Ks gehe nicht dar- 1ICI1I1 kirchlichen Leitungsgewalt; ber ihre Art
u ohb S1e die Ehe ein «Sakrament» nNneENNeEN oder gehen die Ansichten auseinander. Ks wıird dar-
nicht; viele Protestanten, die das nicht cun, be- gelegt, daß die kirchliche Obrigkeit hen eben-
trachten die Ehe trotzdem als mit ihrem christli- sowen1g lösen WI1e SC.  en ann. S1e annn ZWAafT,
chen Glauben wesentlich verbunden. ber WE bindend für die Kirchengemeinschaft, erklären,
ein Glaube da 1st WwI1e kann INa dann VO  e} daß in bestimmten Fällen, WENN bleibende Ge-

bundenheit eine Aaktıisc Zzerruttete Ehe Z«Sakrament» sprechen”? die Ehe nicht be-
wußt 1m Glauben bejaht werden, «Sakrament», «Unfrieden mMI1t Gott» tührt, die Gebundenheit
Zeichen der Begegnun mit der Erlösung Christi nicht mehr weliter besteht. Diese Autorität könnte

sein”? Man annn natürlich eine «Rechtsvermu- auch den Bischöfen zukommen, WenNn die Päpste
tung» aufstellen, daß getaufte Menschen, bestimmt, S16 nicht für sich Vorbpenalten.
WE S1e eineICHochzeit oder Kinsegnung Nachdem 1U  m} 1n der NC auf die Ehe der
wünschen, sakramental handeln; aber ine theolo- kzent mehr auf die personale Beziehung VO  w

gische Identifizierung VOL «kanonisch gültiger Mann un TAau gelegt wird, rtheben sich auch
Ehe Getauftetr» un! «Sakrament» wird für proble- Fragen ber den Sinn der kanonischen «Unauflös-
matisch angesehen. lichkeit». annn iNail och VO  : einer «bestehenden

Kın anderes Problem ist die entscheidende e» sprechen, WE das personale Band vo.  g
Funktion, die dem ersten Kaoitus 1N der Unauflös- un für immer Zerrissen ist” Kann die Ehe 11U7
Llichkeit der Ehe Zzuerteilt wird. on früher wurde och in einem Verbot bestehen, 1ne 1LECUC Ehe
darauf hingewlesen, daß die symbolische Bedeu- schließen”? Jedenfalls ist ohl klar, dieses Ver-
Lung, die Nan der sakramentalen vollzogenen Ehe bot anderes ist als das, WA4S Christus VOL
zuerkannte (nämlich daß S1e das vollkommenste Augen stand be1i den Worten: «Was Gott verbun-
Bild der ereinigung Christi mit der B sei), den hat ‚

höchstens eine nachträgliche Erklärung sSe1n kann, Hier soll in dieser Diskussion ein Standpunkt
die autkommen konnte, WC: der erste Kaoitus bezogen werden. Es scheint uns jedoch unbedingt
aus anderen Gründen ine wichtige Raolle beim notwendig, VOLT einer endgültigen Revision
Zustandekommen der Ehe ‚pielte In der d- des kirchlichen Eherechts die theologische Pro-
nischdenkenden Gesellschaft, die NUur Realverträ-

TteLt wird.
ematı VO  } Fachleuten gyründlich durchgeatbei-

DC, aber keine Verträge durch Konsens kannte,
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Navarrete, Indissolubilitas mattimoni1 ratı et als Sonderdruck; Noonan, Power Dissolve. Lawyers
consummatı. Opiniones rtecentliores observationes: and Marriages in the Courts of the Roman Curia (Cambridge
Periodica 58 (1969) 415-—489; uch in De mattimonio Massachusetts 1972); Metz Schlick, Die Ehe
coniectanea (Rom 19070 I—49 and der Bund? (Aschaffenburg 1970).

Einige wichtige Veröffentlichungen, die uch Hinweise Übersetzt VO:  S Dr. Heinrich Mertens
auf andere Literatur enthalten: Stirnimann Hrsg.),
hristliche Ehe un getrennte Kirchen (Freiburg 1968);

David Schmalz (Hrsg.), Wie unauflöslich ist die Ehe” HUILZING
(Aschafifenburg 1969); Heimerl], Verheiratet und doch
nicht verheiratet? 1en 1970); Krems , Mumm, geboren Februar IOI1L in Haarlem, Jesuilt, I1941I ZU.

Theologie der Ehe (Regensburg 1969); Wetzel (Hrsg.), Priester geweiht. Er studierte den Universitäten Amster-
Die öffentlichen Sünder der Soll die Kirche hen scheiden? dam, Nimwegen, Löwen sowle der Gregorliana, ist
(Mainz 1970); Gall, Fragwürdige Unauflöslichkeit der Lizentiat der Philosophie unı der Theologie, Magister der
Ehe” (Zürich 1970); Pesch, Hreie Ireue. Die Christen Rechtswissenschaft un Doktor des kanonischen Rechts,
un! die Ehescheidung (Freiburg 1971); Hermann, Ehe Professor für kanonisches Recht der Universität Nim-
un: Recht Versuch einer kritischen Darstellung (Freiburg pA  > Konsultor der päpstlichen Kommission für die
1972); vanmn ‚upen Hrsg.), (On)ontbindharheid Vail Revision des kirchlichen Gesetzbuches. Kr veröffentlichte

U, Schema StrfucCctLurae iuris canonicı matrimonilalıshet huwelijk (Hilversum 1970); Nevejans Huyts
(Hrsg.), Echtscheiding ussum 1969); Mislukt huwelijk (Rom 1963), Um ine 11CUC Kirchenordnung: Müller,

echtscheiding (Löwen 1972); Cereti, Matrimoni1o0 Elsener, Hutlzing, Vom Kirchenrecht Kirchenordnung
indissolubilitäa. Nuove prospettive (Bologna LOZD) Law, (Einsiedeln 1967) sowle Beiträge in verschiedenen T eit-
Conscience and Marriage: Ihe Jurist (1970) 1—74, uch schriften.

Wechselfällen, welche das eleDen mIit sich
bringt. Dieser aufTtfe VO  i Aussagen bildet denLeonardo Boff Kern der klassischen Theologie des Ehesakramen-
tesDas Sakrament der Ehe Trotz ihrer unleugbaren Werte bringt diese
Fe 2um auf überzeugende Weise den Sinn
des Sakramentsbegriffes in seiner Anwendung auf
die Ehe Z Ausdruck Die Aufgabe der Theolo-EKs <1bt ine ziemlich klar bestimmte Tre ber

den Sakramentscharakter der Ehe. 1 S1e bildet 1im g1e besteht nicht 1n erster Linie datın, Lehren mMIt
wahren, eigentlichen Sinne ein Sakrament des immer besser verteinerten Argumenten dafzulegen
Evangelischen Gesetzes (DS 1801). Wı1e jedes un verteidigen. Ihre wesentliche Sendung ist
Sakrament ist auch die Ehe e1in Zeichen, das in vielmehr, die relig1öse ir  eit, AaUS der alle
sich nthält un verwirklicht, Wa das Zeichen Lehren erwachsen, gründlich durchzudenken. Die
bedeutet. Dieses Zeichen ist der ollzug der Ehe Ehe ist 1E tiefe menschliche Wirklichkeit, ı

S1e sich nicht völlig in die Lehrkoordinatenin der Vereinigung der Zustimmung un des Le1-
P n bes (matrimon1ium AtUu et consummatum). DIie- eines ihrem Verständnis geschafifenen Systems

SCS Zeichen bringt hertvor, Was bedeutet: die einfangen läßt. Da S1€e ein WEAZNÜM YSECTLUM isSt
unauflösliche Vereinigung der (/atten. Diese Ver- (Eph 5327 1N1USS die Theologie VOIL

einigung 1st ihrerse1its das Zeichen der och tieferen ber die Lehren hinaus auf Ss1e. horchen, WEn S1e
ihren Geheimnischarakter erfassen 111 Auf dieserVereinigung, die 7wischen Christus und der Kir-

che besteht. So ist die Ehe ein Abbild der Ehe (s0Ot- ene des Geheimnisvollen gewinnt die Ehe
ihren sakramentalen Charakter. Und in diesertes mit der Menschheit oder Christi mit der Kir-

che DIies hbildet die er sacramentTum>» der Ehe Dimension läßt S1e sich uch als rleDnN1s der (sna-
Endlich bringen sowohl das außere (sacramentum) de un Rettung betrachten.

Nun rheben sich sogleich einige Fragen. Kr-als auch das innere Zeichen (res et sacramentum)
die besondere Na des Sakramentes (res scheint der Geheimnischarakter der Ehe 11U1 dort,

cdas Sakrament vorhanden ist, das heißt, WECNNsacramenti) hervor? die Standesgnade, welche die
Gatten befähigt, ihre sakramentale Vereinigung 7wel Getaufte heiraten” der ist eine igen-

eben, daß S1e tatsächlich die Ahnlichkeit mit schaft jeder Ehe”r Miıt andern Worten Ist 1Ur die
dem Geheimnis «Christus Kirche» herstellen Ehe unte: Getauftten ein Sakrament” der enNTt-

Überdies steht die Standesgnade ihnen be1 un! steht die sakramentale Wirklichkeit schon in der
Ehe: insotern S1E rdische un geschöpfliche Wirk-stärkt sS1e in den Mühen, Versuchungen un
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